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§ 50 NÖ SHG
 NÖ SHG - NÖ Sozialhilfegesetz 2000

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.10.2024

(1) Soziale Einrichtungen nach §§ 46 und 47 sind über Antrag des Bewilligungswerbers zu bewilligen, wenn

1. die bauliche und ausstattungsmäßige Planung der Anlage des Gebäudes sowie das vorliegende Betriebs- und

Personalkonzept die Durchführung einer fachgerechten Sozialhilfe zulassen,

2. die Mindesterfordernisse der gemäß § 50 Abs. 3 erlassenen Verordnung erfüllt sind,

3. das Grundeigentum oder sonstige Rechte zur Benützung der für die Sozialhilfeeinrichtung in Betracht kommenden

Anlagen nachgewiesen ist,

4. die zivilrechtlichen und ;nanziellen Grundlagen die Errichtung und den laufenden Betrieb der

Sozialhilfeeinrichtung zulassen,

5. eine erforderliche baubehördliche Bewilligung erteilt wurde und

6. gegen den Bewilligungswerber (bei einer juristischen Person gegen das zur Vertretung nach außen bestimmte

Organ) keine rechtskräftige Verurteilung wegen einer gerichtlich strafbaren Handlung vorliegt, die mit Rücksicht

auf die Art der strafbaren Handlung, ihre Verwer>ichkeit, die Gefährlichkeit der Verhältnisse, unter denen sie

begangen wurde, die seither verstrichene Zeit und das Verhalten während dieser Zeit die Annahme rechtfertigt,

dass die Bewilligung missbraucht werden könnte.

(2) Anlässlich der Bewilligung gemäß Abs. 1 können im Hinblick auf den Zweck der Einrichtung bzw. auf die P>ege- und

Betreuungssituation die nach dem Stand der Technik und der sonst in Betracht kommenden Wissenschaften

erforderlichen Au>agen, bezogen insbesondere auf gesundheitliche, medizinische, organisatorische, hygienische,

personelle, technische oder sicherheitstechnische Anforderungen, vorgeschrieben werden.

(3) Die Landesregierung hat durch Verordnung Mindesterfordernisse für den Betrieb stationärer und teilstationärer

Einrichtungen für p>egebedürftige Menschen und Menschen mit besonderen Bedürfnissen festzulegen. Die

Festlegung der Mindesterfordernisse hat diEerenziert nach der Anzahl der hilfebedürftigen Menschen sowie nach den

P>ege- und Betreuungs-erfordernissen (P>egeheim, Wohnheim für Menschen mit besonderen Bedürfnissen,

Rehabilitationseinrichtungen etc.) der hilfebedürftigen Menschen zu erfolgen. Die Verordnung hat zumindest

Vorschriften über

- die bauliche Gestaltung,

- die Ausstattung und die Größe der Gebäude und Räume,

- die organisatorischen und betriebswirtschaftlichen Erfordernisse,
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- die zur Sicherstellung einer fachgerechten Sozialhilfe notwendigen sachlichen und personellen Voraussetzungen

und

- die Beziehungen zwischen Einrichtung und betreuten Menschen

zu enthalten.

(4) Die Bewilligung der sozialen Einrichtung erlischt, wenn der Betrieb nicht binnen drei Jahren nach Rechtskraft der

erteilten Bewilligung in der sozialen Einrichtung aufgenommen oder durch mehr als drei Jahre unterbrochen wird. Die

Frist zur Inbetriebnahme der sozialen Einrichtung bzw. für die Unterbrechung des Betriebes darf innerhalb des

genannten Zeitraumes auf Antrag aus berücksichtigungs- würdigen Gründen verlängert werden jedoch insgesamt fünf

Jahre nicht übersteigen.

(4a) (entfällt durch LGBl. Nr. 35/2021)

(4b) Die bescheidmäßig festgelegten Personalschlüssel bzw. die bescheidmäßig festgelegten

Mindestpersonalpräsenzen dürfen für die Dauer der COVID-19 Krisensituation unterschritten werden, sofern eine

angemessene P>ege, die der Wahrung und Förderung der Selbständigkeit, Selbstbestimmung und

Selbstverantwortung der Bewohner dient, gewährleistet ist.

(5) Der Bewilligungsinhaber hat der Behörde die Fertigstellung der sozialen Einrichtung nach Vollendung der

Ausführung des Vorhabens schriftlich anzuzeigen.

(6) Durch einen Wechsel in der Person des Betreibers der sozialen Einrichtung wird die Wirksamkeit der Bewilligung

nicht berührt.

(7) Der Bewilligungsinhaber hat der Behörde die Einstellung des Betriebes der sozialen Einrichtung spätestens drei

Monate vor der Einstellung schriftlich anzuzeigen. In der Anzeige ist anzugeben, wie die weitere Betreuung und P>ege

der hilfebedürftigen Menschen erfolgt. § 52 Abs. 3 ist sinngemäß anzuwenden.
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